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versprüht und dann von Gesunden eingeatmet wird, so können diese an Lungentuberkulose
erkranken. Es ist deshalb strenge Pflicht des Lungenkranken, den Auswurf einzig und allein
in Spucknäpfe zu entleeren. Im Zimmer eignen sich am besten die gebräuchlichen Näpfe aus
Glas oder Porzellan; herumgehende Patienten sollen in die blauen Taschenfläschchen spucken,

Morgens und abends wird der Auswurf in den Abtritt entleert, der Spucknapf gespült und
das Spülwasser ebendahin geschüttet. Mit einem Handtuche, das keinem anderen Zwecke dient
und öfters in Wasser ausgekocht werden soll, wird das Glas getrocknet, jedoch nur außen.
Zum Schlüsse müssen die Hände mit Seife gereinigt werden. Bei starkem Husten soll stets
das Taschentuch vor den Mund gehalten werden.

Werden diese Vorsichtsmaßregeln zuHausemitdernämlichenStrenge
geübt, wie sie in der Anstalt denKrankcn gelehrt und von ihnen verlangt
werden, so besteht für die Umgebung keine Gefahr.

Die heutzutage im Publikum herrschende Furcht vor Ansteckung ist nur bei unvorsich-
tigen Kranken gerechtfertigt; saubern Kranken gegenüber bedeutet sie aber eine ganz unbe-
gründete Härte und Rücksichtslosigkeit.

Die Genfer Fahne und die Artillerie
hat der österreichische Regimentsarzt Dr. Konrad Majewski zum Gegenstand einer Studie im
Terrain gemacht. Er prüfte an hellen Nachmittagen bei günstiger seitlicher Beleuchtung das

Bild, unter dem sich die in der österreichischen Armee eingeführte Genfer Fahne in Distanzen
von 2—10 Kilom. dem normalsichtigen Auge darstellt und kam dabei zu folgenden Resultaten:

„Von einem erhabenen Punkte (Artillerie-Stellung) beobachtet, präsentiert sich die

Genfer Fahne auf 10,000 Meter als kleines, verschwommenes Viereck, welches seine
Form fortwährend ändert; diese letzte Erscheinung ist charakteristisch genug, um in
dieser großen Distanz die Fahne zu vermuten. In einer Entfernung von 0500—7500 Metern
ist das Viereck entsprechend größer, seine Grenzen markanter, die charakteristischen Formver-
änderungen viel deutlicher. In einer Distanz von 5500 Metern sieht man schon das Flat-
tern der Fahne; man kann also dieselbe mit Bestimmtheit erkennen. In einer Entfernung
von 4500 Metern erscheint das rote Kreuz als dunkler Mittelpunkt innerhalb der Fahne;
die Konturen des Kreuzes und seine Farbe werden auf 2500—3500 Meter sichtbar.

Auf Grund dieser Beobachtungen im Terrain bin ich für österreichische Verhältnisse
berechtigt zu behaupten, daß der Artillerist in der Lage ist, sowohl die Truppen- als auch die

Hauptverbandplätze des Feindes zu sehen, vorausgesetzt, daß die Terrainformalion überhaupt
das Sehen in diesen großen Distanzen gestaltet. Die Aufgabe der Arlillerieärzte wäre es da-

her, einschlägige Übungen im Terrain schon im Frieden anzuregen, damit sowohl Offizier als
Mann die Sanitälsformationen nicht allein aus der Lektüre kennen, sondern dieselben auch

praktisch durch eigene Beobachtungen im Terrain erkennen und beachten lernen. Die Genfer
Fahne soll sich durch diese vorgeschlagenen Friedensübungen dem Gedächtnis des Artilleristen
gut einprägen, damit er auch in der Hitze des Gefechtes nach dem Nentralitätszeichcn spähe

und die Verwundeteninseln im Sinne der Genfer Konvention beachte."
Soweit unser österreichischer Gewährsmann. Es wäre auch für unsere schweizerischen

Verhältnisse von Interesse, wenn in dieser Frage Versuche angestellt würden. Das Nichtsehen
der Genfer Fabne und die Unkenntnis der Bestimmungen der Genfer Konvention sind in
viel höhcrem Maße an den immer wieder vorkommenden Verletzungen von SanitätS-Forma-
tioncn schuld, als die Böswilligkeit.

Aus den Jahresberichten der Sektionen des Schweiz. Militiir-Sanitiits-Uereins.
DcgerSheim. Mitgliederbestand Ende 1300: 24 Aktive und 59 Passive. Von den Aktiven

gehören an: der Sanitätstruppe 1l Mann, der Landsturmsanität 12 und anderen Truppengattungen 1 Mann.
Rechnungswesen: Aktivsaldo pro 1899: 187 Fr, 38, Einnahmen 388 Fr. 10, Ausgaben 367 Fr, 34,
Kassabcstand Ende 1900 : 207 Fr, 04, Vereinsthätigkeit: Im Berichtsjahre hörte der Verein 3 Vor-
träge an, hielt 5 Übungen und 4 Feldübungen ab. Viel Arbeit verursachte dem kleinen, aber rührigen
Verein die Vorbereitung der diesjährigen Delegiertcnversammlung, die am 12. und 13. Mai stattfand und
einen vorzüglichen Verlauf nahm.
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